
Bericht über die Erstellung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2025

des

Bundesverband des Deutschen
Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V.

Am Weidendamm 1A

10117 Berlin

durch

   
Evers Weich Krause

Steuerberatung

Neumarkt 1b

50667 Köln



Erstellungsbericht zum 31.12.2025 Blatt 1

Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V., 10117 Berlin 

Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme 2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung 2
1.2 Auftragsdurchführung 3

2. Grundlagen des Jahresabschlusses 5
2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte 5
2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses 5

3. Rechtliche Grundlagen 6
4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten 8
5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen 9
6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung 10
7. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensübersicht und der Übersicht 

zu den Einnahmen und Ausgaben 11
8. Anlagen 25

 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025   26
 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025   27
 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar  bis 31. Dezember 2025   28
 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 

Bereich Vermögensverwaltung    30
 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 

Bereich Verbandsarbeit    31
 Gegenüberstellung Etatvoranschlag zu den Einnahmen und Ausgaben für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025   32
 Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung   33
 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und 

steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften  34



Erstellungsbericht zum 31.12.2025 Blatt 2

Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V., 10117 Berlin 

1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung des

Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V.
Berlin

- nachfolgend auch kurz "BTE e.V." oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 aus den von uns geführ ten Bü chern und den

uns darüber hinaus vor ge leg ten Be le gen und Bestandsnach weisen, die wir auftragsge mäß nicht ge prüft

haben, un ter Be rück sichti gung der erteil ten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den in ner halb

die ses Rah mens lie gen den An wei sungen des Auftragge bers zur Ausübung bestehen der Wahl rechte zu ent-

wi ckeln. Diesen Auftrag zur Er stellung ohne Beur tei lungen haben wir in der Zeit vom 16.03.2026 bis zum

23.03.2026 in unseren Geschäfts räu men in Köln und in den Räumen des Auftraggebers in Berlin durch ge-

führt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus ge hen den

Tätig kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauf tragen den ge-

setz li chen Ver tre tung des Auftraggebers, die über die Aus übung aller mit der Aufstellung verbun dener Ges tal-

tungs möglichkei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führten, in Kenntnis ge setzt

und von ihm Ent scheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal tungsmög lich kei ten

(Ansatz-, Be wertungs- und Ausweiswahlrechten) so wie Ermessensent scheidun gen ein ge holt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa-

ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu An satz-,

Aus weis- und Bewertungsfragen unter Vornahme der Abschlussbuchungen den Jahres ab schluss, bestehend

aus der Vermögensübersicht und der Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben zu erstellen.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auf trags-

durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die

ver ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
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Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften" maßgebend.

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die

ein schlä gi gen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufs pflich ten be ach tet, dar unter die Grund sät ze

der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver antwort lich keit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätig kei ten, die

er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der eingeholten Vor ga ben zu

den an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Be wertungsmethoden unter Vornahme der Abschluss buch ungen die

Vermögensübersicht und die Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben zu er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung

materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Er-

messensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Er stel lung

nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ lei sten, dass bei

der Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Be richt ers tattung die ge-

setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sentlichkeit

beach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel ten den

ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägi ger Be-

stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erforderli chen Kenntnisse

über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unseres Auf trag ge bers

anzu eignen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mit wirken.

Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen ver wei gert

würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem Er stel lungsbe richt zu

würdi gen oder unseren Auftrag niederzulegen. Dies gilt insbe sondere, wenn Ver mö gens gegenstän de oder

Schulden un ter An nah me der Fort füh rung der Un ternehmenstä tig keit be wertet wä ren, ob wohl dem tat sächli-

che oder rechtli che Ge ge ben hei ten of fen sichtlich entgegenstün den.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich die se be-

stätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus er ge bende Ein wen dun gen, so weit
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sie we sentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum Aus druck. Wür den Auf klärun-

gen oder die Vorla ge von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchfüh rung ent sprechen-

der Be urtei lungen ver weigert, hätten wir unseren Auftrag nie der zule gen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den In ven-

turen oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens, die unser

Auf traggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht er teilt wer den. Wir

hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mit zu teilen und zu ent schei den, ob ei-

ne Kün di gung des Auf trags angezeigt wäre.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahres ab-

schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer gesetzli-

cher Vor schriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rech nungs legung

be gan gener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand hat uns die angeforderte berufsübliche Vollstän dig keitserklärung bezüglich der Buch füh rung,

Be le ge und Bestandsnachweise sowie der uns er teilten Aus künfte schriftlich erteilt, die wir zu den Ak ten ge-

nom men haben.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Die Buchführung wurde auf unseren EDV-Systemen er stellt. Die dabei eingesetzte Software

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 09.05.2025 die Vor ausset zun gen für ei ne ord nungs mä ßige Fi nanz buch-

füh rung und Ent wick lung des Jah res abschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zu sammen hang mit einer Bescheinigung der EY GmbH & Co.

KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 09.05.2025 zur Prüfung der Ord nungs mä ßig keit des Programms

Kanzlei-Rechnungswesen die Vor aus set zun gen für ei ne ord nungsmäßi ge Anla gen buch füh rung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei einge setzte Softwa-

re Lohn im RZ mit LODAS der DATEV eG erfüllt nach ei ner Be scheinigung der Ernst & Young GmbH vom

01.04.2019 die Vor aus set zungen für ei ne ord nungs mä ßi ge Lohn- und Gehaltsbuchführung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfah-

ren.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2025 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2024.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Ge-

schäfts führung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wur den bis zum Ab schluss

unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten Bewertungs-

methoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Vermögensübersicht und der Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben werden

im Erläuterungsteil aus führlich dar ge stellt.
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3. Rechtliche Grundlagen

Name: Bundesverband des Deutschen 

 Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V.

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 20.09.1953

Sitz: Köln

Anschrift: Am Weidendamm 1A

 10117 Berlin

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: VR 4310

Satzung: Gültig in der Fassung vom 20.08.2021

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Förderung fachlicher Interessen

Präsidium:  Mark Rauschen, Präsident (Vorstand)

 Andreas Bartmann, Vizepräsident (Vorstand)

 Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin (Vorstand)

 Jürgen Ahrens, Mitglied

 Adrian Cüppers, Mitglied

 Roman Degenhardt, Mitglied 

 Carlo Focke, Mitglied

 Michael Genth, Mitglied

 Lars Messerich, Mitglied

 Dominik Niedenführ, Mitglied

 Carsten Obermeier, Mitglied

 Jens Ristedt, Mitglied

 Jochen Ruths, Mitglied

 Volker Warth, Mitglied
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Geschäftsführung: Rolf Pangels (Hauptgeschäftsführer)

 Axel Augustin (Geschäftsführer)

Wesentliche Änderungen der rechtlichen 

Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: lagen nicht vor



Erstellungsbericht zum 31.12.2025 Blatt 8

Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V., 10117 Berlin 

4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenomme nen Er-

stellungs handlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren

Ar beitspa pieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Vermögensübersicht und der

Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der

Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor gaben zu den anzuwendenden Bilanzie rungs- und Bewer tungs-

metho den.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Un terla gen

un ter Berücksichti gung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab schlussbuch ungen er-

streckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kon trol len so wie der Ord-

nungsmä ßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der Inventuren, der Pe rio denab gren-

zung so wie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen,

Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Be-

urteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bücher

und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf of fensichtliche Unrich-

tig kei ten in den vor ge leg ten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der Durch führung des Auf trags

un mit tel bar auffal len, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten auf die ent spre chende Um set zung im

Jah res ab schluss.
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5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den von uns geführten Bü-

chern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen nicht erforderlich, weil kei-

ne Be sonderheiten festgestellt wurden.
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6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die Buch-

führung waren von uns nicht zu erheben.
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7. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensübersicht und der Übersicht zu den
Einnahmen und Ausgaben

Besitzposten

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 1.829.075,48 1.890.686,48

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten 699.727,48 699.727,48
Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) 1.112.841,00 1.168.950,00
Einrichtungen (eigene Grst.,Geschäftsb.) 16.507,00 22.009,00

1.829.075,48 1.890.686,48

Bei dem hier ausgewiesenen Objekt handelt es sich um die Liegenschaft An Lyskirchen 14, 50676 Köln.

Zur Wertentwicklung wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 10.284,00 24.762,00

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Büroeinrichtung 10.284,00 24.761,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 1,00

10.284,00 24.762,00

Zur Wertentwicklung wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Summe Sachanlagen 1.839.359,48 1.915.448,48
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II. Finanzanlagen

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.564,60 25.564,60

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Anteile an verbundenen Unternehmen (AV) 25.564,60 25.564,60

Bei dem hier ausgewiesenen Wert handelt es sich um die Beteiligung an der BTE/BLE Vertriebs u.

Verwaltungs GmbH. Hier werden 100% des Stammkapitals ausgewiesen.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

2. Beteiligungen 81.225,00 76.225,00

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Beteiligungen an Kapitalgesellschaft 81.225,00 76.225,00

Hier wird der 25%-tige Gesellschaftsantel an der zum 31.08.2022 gegründeten Texoversum LDT gGmbH

ausgewiesen. Das Stammkapital beträgt insgesamt EUR 25.000,00. Des Weiteren wurde im Jahr 2023 eine

Anschubfinanzierung als Einlage in Höhe von EUR 60.000,00, in 2024 in Höhe von EUR 10.000,00 und in

2025 in Höhe von EUR 5.000,00geleistet.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 953.486,33 1.029.733,20

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Wertpapiere des Anlagevermögens 82.762,33 83.082,20
Festverzinsliche Wertpapiere 870.724,00 946.651,00

953.486,33 1.029.733,20

Zur Zusammensetzung und Wertentwicklung wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.
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31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Summe Finanzanlagen 1.060.275,93 1.131.522,80

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Summe Anlagevermögen 2.899.635,41 3.046.971,28

 

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 22.667,19

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Forderungen gg. verbundene UN(b. 1 J) 0,00 22.667,19

Es handelt sich hier um den Erstattungsbetrag für die Verwaltungskosten 2021 gegenüber der BTE / BLE

GmbH. Der Betrag wurde mit einer Verbindlichkeit gegenüber der BTE / BLE GmbH aufgerechnet.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

2. sonstige Vermögensgegenstände 148.290,40 55.786,59

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als ei-
nem Jahr EUR 100.000,00 (EUR 0,00)

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Sonstige Vermögensgegenstände 20.616,32 22.862,82
Forderungen Greif & Contzen ImmobVerwalt 22.324,08 12.935,97
Kautionen 5.350,00 19.987,80
Darlehen ITE GmbH 100.000,00 0,00

148.290,40 55.786,59

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzten sich aus Zinsforderungen der Wertpapiere und des

Festgeldes in Höhe von EUR 18.280,08, einer Erstattungsforderung für Nebenkosten EUR 2.336,24, der

Forderung aus der Hausverwalterabrechnung für die Vermietung der Liegenschaft An Lyskirchen 14, 50676

Köln mit EUR 22.324,08, der Kaution für die angemieteten Büroräumlichkeiten in der Weinsbergstr. in Höhe

von EUR 5.350,00 und einem Darlehen n Höhe von EUR 100.000,00 an die ITE GmbH zusammen.
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31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutha-
ben bei Kreditinstituten und Schecks 2.382.867,05 2.330.625,25

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Kasse BTE 382,29 496,68
Kreissparkasse 25386 860.645,04 314.392,99
KSK Festgeld 2500478143 1.500.000,00 2.000.000,00
Volksbank Köln Bonn 21.839,72 15.735,58

2.382.867,05 2.330.625,25

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Summe Umlaufvermögen 2.531.157,45 2.409.079,03

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.345,00 179,00

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Aktive Rechnungsabgrenzung 2.345,00 179,00

Hier wird der Anteil der bereits in 2025 gezahlten Beträge für Fachliteratur, Domain und Reisekosten des

Jahres 2026 ausgewiesen.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Summe Aktiva 5.433.137,86 5.456.229,31
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Schulden

A. Kapital

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

1. Anfangskapital 4.080.071,80 3.965.854,97

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

2. Jahresüberschuss 9.708,46 114.216,83

3. Schlusskapital 4.089.780,26 4.080.071,80

B. Rückstellungen

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen 1.314.282,00 1.346.654,00

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Rückstellungen für Direktzusagen 1.314.282,00 1.346.654,00

Die Rückstellung beinhaltet den Wert der Pensionszusagen für inaktive Mitarbeiter. Die Altzusagen (vor dem

01.01.1987) sind aufgrund des Ausweiswahlrechtes mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 berücksichtigt.

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

2. sonstige Rückstellungen 8.000,00 8.000,00

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 8.000,00 8.000,00
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C. Verbindlichkeiten

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 5.685,81 12.254,39

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 4.949,47 12.254,39
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent 736,34 0,00

5.685,81 12.254,39

 

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-
ternehmen 7.703,41 0,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 7.703,41 (EUR 0,00)

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN 7.703,41 0,00

Es handelt sich hier um eine Zahlung der BTE / BLE GmbH (EUR 30.000,00), die mit den Forderungen aus

dem Erstattungsbetrag für die Verwaltungskosten 2021 gegenüber der BTE / BLE GmbH aufgerechnet

wurde.
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31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

3. sonstige Verbindlichkeiten 7.686,38 9.249,12

- davon aus Steuern EUR 4.967,93
(EUR 3.962,58)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 2.539,95 (EUR 2.564,25)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 7.686,38 (EUR 9.249,12)

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Sonstige Verbindlichkeiten 178,50 2.722,29
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 4.967,93 3.962,58
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.539,95 2.564,25

7.686,38 9.249,12

 

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR

Summe Passiva 5.433.137,86 5.456.229,31
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Einnahmen und Ausgaben

2025 2024
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 745.413,70 751.371,05

2025 2024
EUR EUR

Mitgliedsbeiträge über HDE 484.300,00 484.300,00
Betreuungspauschale 10.000,00 10.000,00
Förderbeiträge 1.955,69 1.955,69
Sonntagsöffnung ZFO 0,00 8.050,00
Sonstige Erlöse 2.250,00 0,00
Sonstige Einnahmen  Mieten 18.922,80 37.474,50
Sonstige Einnahmen Nebenkosten 4.204,42 9.081,54
Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG 223.780,79 200.509,32

745.413,70 751.371,05

 

3. sonstige betriebliche Erträge

2025 2024
EUR EUR

a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens und aus Zuschreibun-
gen zu Gegenständen des Anlagevermögens 26.675,89 18.611,64

2025 2024
EUR EUR

Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn 4.396,34 0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG -3.817,00 0,00
Erträge Zuschreibg. Finanzanlagevermögen 26.096,55 18.611,64

26.675,89 18.611,64

Aufgrund steigender Kurse von einzelnen zuvor abgeschriebenen Wertpapieren sind hier die Zuschreibungen

auf den Kurswert zum 31.12.2025 ausgewiesen.
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2025 2024
EUR EUR

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 746,59 83,16

2025 2024
EUR EUR

Erträge Auflösung von Rückstellungen 746,59 83,16

2025 2024
EUR EUR

c) übrige sonstige betriebliche Erträge 991,21 8.451,69

2025 2024
EUR EUR

Erstattungen AufwendungsausgleichsG 991,21 8.451,69

 

4. Materialaufwand

2025 2024
EUR EUR

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.094,00 3.094,00

2025 2024
EUR EUR

Aufwand Verbände Portal 3.094,00 3.094,00

 

5. Personalaufwand

2025 2024
EUR EUR

a) Löhne und Gehälter 432.233,95 400.092,49

2025 2024
EUR EUR

Löhne und Gehälter 11.225,00 0,00
Gehälter 279.065,09 260.001,46
Versorgungsbezüge 140.621,46 138.973,83
Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte 1.322,40 1.117,20

432.233,95 400.092,49



Erstellungsbericht zum 31.12.2025 Blatt 20

Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V., 10117 Berlin 

2025 2024
EUR EUR

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Al-
tersversorgung und für Unterstützung 53.620,48 50.571,11

- davon für Altersversorgung EUR 1.897,89
(EUR 849,39)

2025 2024
EUR EUR

Gesetzliche Sozialaufwendungen 50.630,39 48.120,94
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 816,70 881,73
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 275,50 719,05
Aufwendungen für Altersversorgung 1.897,89 849,39

53.620,48 50.571,11

6. Abschreibungen

2025 2024
EUR EUR

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 70.061,39 67.618,00

2025 2024
EUR EUR

Abschreibungen auf Sachanlagen 5.394,20 6.007,00
Abschreibungen auf Gebäude 61.611,00 61.611,00
Sofortabschreibung GWG 3.056,19 0,00

70.061,39 67.618,00

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

2025 2024
EUR EUR

a) Raumkosten 106.030,31 115.762,55

2025 2024
EUR EUR

Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 43.876,60 62.132,70
Mietnebenkosten 10.153,76 17.461,85
Gas, Strom, Wasser 1.088,61 1.186,00
Reinigung 2.205,63 4.121,04
Instandhaltung betrieblicher Räume 8.195,17 0,00
Grundstücksaufwendungen An Lyskirchen 40.510,54 30.860,96

106.030,31 115.762,55
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2025 2024
EUR EUR

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 9.202,19 9.483,61

2025 2024
EUR EUR

Versicherungen 3.238,29 3.224,26
Beiträge 3.309,50 3.309,50
DIN Dt. Institut für Normierung e.V. 1.412,40 1.365,00
Dt.Modeinstitut 1.190,00 1.190,00
Künstlersozialabgabe 0,00 342,85
LDT 52,00 52,00

9.202,19 9.483,61

2025 2024
EUR EUR

c) Fahrzeugkosten 3.289,50 6.000,00

2025 2024
EUR EUR

Garagenmieten 3.289,50 6.000,00

2025 2024
EUR EUR

d) Werbe- und Reisekosten 59.247,48 44.056,49

2025 2024
EUR EUR

Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit 33.666,00 20.984,05
Sonntagsöffnung ZFO 0,00 5.000,00
Geschenke 0,00 68,28
Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG 0,00 122,98
Dekoration 99,90 0,00
Bewirtungskosten 995,63 448,70
Tagungen 2.519,10 3.225,56
Aufmerksamkeiten 660,17 55,16
Reisekosten Mitarbeiter / -innen 21.306,68 14.151,76

59.247,48 44.056,49
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2025 2024
EUR EUR

e) verschiedene betriebliche Kosten 77.282,87 64.970,28

2025 2024
EUR EUR

Sonstige betriebliche Aufwendungen 947,93 485,51
Porto 7,20 18,10
Internetkosten 228,00 210,00
Bürobedarf 1.296,70 118,54
Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.) 596,85 320,55
Fortbildungskosten 2.124,15 214,20
Rechts- und Beratungskosten 34.096,80 28.523,14
Abschluss- und Prüfungskosten 8.000,00 8.000,00
Buchführungskosten 10.184,64 10.693,97
Verwaltungskosten 17.275,00 14.600,00
Werkzeuge und Kleingeräte 996,84 0,00
Sonstiger Betriebsbedarf 302,35 0,00
Nebenk.d.Geldverkehr 1.226,41 1.786,27

77.282,87 64.970,28

2025 2024
EUR EUR

f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens 15.004,00 0,00

2025 2024
EUR EUR

Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust -2.000,00 0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 17.004,00 0,00

15.004,00 0,00

2025 2024
EUR EUR

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslei-
hungen des Finanzanlagevermögens 28.206,71 31.948,49

2025 2024
EUR EUR

Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV 28.206,71 31.948,49

Es handelt sich um die Zinsen des Geschäftsjahres der unter Aktiva A. II.2 ausgewiesenen Wertpapiere.
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2025 2024
EUR EUR

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 39.374,95 65.846,23

2025 2024
EUR EUR

Sonstige Zinserträge 39.374,95 65.846,23

Es handelt sich um die Zinsen des Geschäftsjahres der unter Aktiva B. II. ausgewiesenen Festgelder.
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2025 2024
EUR EUR

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.343,42 446,90

2025 2024
EUR EUR

Abschreibung Finanzanlagen 2.343,42 446,90

Aufgrund sinkender Kurse einzelner Wertpapiere sind hier die Abschreibungen auf den niedrigeren Kurswert

zum 31.12.2025 ausgewiesen.

2025 2024
EUR EUR

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 291,00 0,00

2025 2024
EUR EUR

Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern 291,00 0,00

2025 2024
EUR EUR

12. Ergebnis nach Steuern 9.708,46 114.216,83

2025 2024
EUR EUR

13. Jahresüberschuss 9.708,46 114.216,83
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8. Anlagen
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AKTIVA
 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 1.829.075,48 1.890.686,48

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 10.284,00 24.762,00

1.839.359,48 1.915.448,48
 

II. Finanzanlagen
 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.564,60 25.564,60
2. Beteiligungen 81.225,00 76.225,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 953.486,33 1.029.733,20

1.060.275,93 1.131.522,80
 

Summe Anlagevermögen 2.899.635,41 3.046.971,28
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 22.667,19
2. sonstige Vermögensgegenstände 148.290,40 55.786,59

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr EUR 100.000,00 (EUR 0,00)

148.290,40 78.453,78
 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 2.382.867,05 2.330.625,25

 

Summe Umlaufvermögen 2.531.157,45 2.409.079,03
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.345,00 179,00
 

5.433.137,86 5.456.229,31

PASSIVA
 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Kapital
 

1. Anfangskapital 4.080.071,80 3.965.854,97
2. Jahresüberschuss 9.708,46 114.216,83

4.089.780,26 4.080.071,80
 

B. Rückstellungen
 

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver-
pflichtungen 1.314.282,00 1.346.654,00

2. sonstige Rückstellungen 8.000,00 8.000,00
1.322.282,00 1.354.654,00

 
C. Verbindlichkeiten

 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.685,81 12.254,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 5.685,81 (EUR 12.254,39)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-

men 7.703,41 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 7.703,41 (EUR 0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten 7.686,38 9.249,12

- davon aus Steuern EUR 4.967,93 
(EUR 3.962,58)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 
EUR 2.539,95 (EUR 2.564,25)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
EUR 7.686,38 (EUR 9.249,12)

21.075,60 21.503,51
 

5.433.137,86 5.456.229,31



 Blatt 27
ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2025

Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- Förderung fachlicher Interessen, 10117 Berlin

Anschaffungs-,
Herstellungs-

kosten

Zugänge Abgänge Umbuchungen Anschaffungs-,
Herstellungs-

kosten

kumulierte
Abschreibung

Abschreibung
Geschäftsjahr

Abgänge Umbuchungen kumulierte
Abschreibung

Zuschreibung
Geschäftsjahr

Buchwert

01.01.2025 31.12.2025 01.01.2025 31.12.2025 31.12.2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

             
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

3.560.192,50 3.560.192,50 1.669.506,02 61.611,00 1.731.117,02 1.829.075,48

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 164.162,83 14.793,39 166.918,02 12.038,20 139.400,83 8.450,39 146.097,02 1.754,20 10.284,00
Summe Sachanlagen 3.724.355,33 14.793,39 166.918,02 3.572.230,70 1.808.906,85 70.061,39 146.097,02 1.732.871,22 1.839.359,48

 
II. Finanzanlagen

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.564,60 25.564,60 0,00 0,00 25.564,60
2. Beteiligungen 76.225,00 5.000,00 81.225,00 0,00 0,00 81.225,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.083.329,58 97.650,00 985.679,58 53.596,38 2.343,42 55.939,80 23.746,55 953.486,33

Summe Finanzanlagen 1.185.119,18 5.000,00 97.650,00 1.092.469,18 53.596,38 2.343,42 55.939,80 23.746,55 1.060.275,93
 

Summe Anlagevermögen 4.909.474,51 19.793,39 264.568,02 4.664.699,88 1.862.503,23 72.404,81 146.097,02 1.788.811,02 23.746,55 2.899.635,41
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EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

1. Umsatzerlöse 745.413,70 751.371,05
 

2. Gesamtleistung 745.413,70 751.371,05
 

3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Gegen-

ständen des Anlagevermögens und aus
Zuschreibungen zu Gegenständen des
Anlagevermögens 26.675,89 18.611,64

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstel-
lungen 746,59 83,16

c) übrige sonstige betriebliche Erträge 991,21 8.451,69
28.413,69 27.146,49

 

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.094,00 3.094,00

 

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 432.233,95 400.092,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 53.620,48 50.571,11
- davon für Altersversorgung 

EUR 1.897,89 (EUR 849,39)
485.854,43 450.663,60

 

6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 70.061,39 67.618,00
 

7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 106.030,31 115.762,55
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 9.202,19 9.483,61
c) Fahrzeugkosten 3.289,50 6.000,00
d) Werbe- und Reisekosten 59.247,48 44.056,49
e) verschiedene betriebliche Kosten 77.282,87 64.970,28
f) Verluste aus dem Abgang von Gegen-

ständen des Anlagevermögens 15.004,00 0,00
270.056,35 240.272,93

 

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermö-
gens 28.206,71 31.948,49

 

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 39.374,95 65.846,23
 

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.343,42 446,90
- davon außerplanmäßige Abschrei-

bungen auf Finanzanlagen 
EUR 2.343,42 (EUR 446,90)

 
Übertrag 9.999,46 114.216,83
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EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 
Übertrag 9.999,46 114.216,83

 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 291,00 0,00

 

12. Ergebnis nach Steuern 9.708,46 114.216,83
 

13. Jahresüberschuss 9.708,46 114.216,83
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Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Bereich Vermögensverwaltung

Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
Euro Euro +/- EUR

Einnahmen
Beitragseinnahmen 0,00 0,00 0,00
Mieten 246.908,01 247.065,36 -157,35
Wertpapiererträge, Zinsen 67.581,66 97.794,72 -30.213,06
sonstige Erträge 26.096,55 18.611,64 7.484,91

Summe Einnahmen 340.586,22 363.471,72 -22.885,50

Ausgaben
Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen 61.611,00 61.611,00 0,00
Raumkosten 40.510,54 30.860,96 9.649,58
Versicherungen 0,00 0,00 0,00
Beiträge 0,00 0,00 0,00
Tagungskosten 0,00 0,00 0,00
Reisekosten 0,00 0,00 0,00
Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00
Porto 0,00 0,00 0,00
Bürobedarf, EDV 0,00 0,00 0,00
Zeitschriften, Bücher 0,00 0,00 0,00
Rechts- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00
Zinsen und a.o. Aufwendungen 2.343,42 446,90 1.896,52
Verwaltungskosten 0,00 0,00 0,00
Textination (Internetportal) 0,00 0,00 0,00
sonstige Aufwendungen 270,76 1.290,08 -1.019,32

Summe Ausgaben 104.735,72 94.208,94 10.526,78

Ergebnis 235.850,50 269.262,78 -33.412,28
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Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Bereich Verbandsarbeit

Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
Euro Euro +/- EUR

Einnahmen
Beitragseinnahmen 484.300,00 484.300,00 0,00
Mieten 0,00 0,00 0,00
Wertpapiererträge, Zinsen 0,00 0,00 0,00
sonstige Erträge 16.522,83 28.540,54 -12.017,71

Summe Einnahmen 500.822,83 512.840,54 -12.017,71

Ausgaben
Personalaufwendungen 485.854,43 450.663,60 35.190,83
Abschreibungen 8.450,39 6.007,00 2.443,39
Raumkosten 68.809,27 90.901,59 -22.092,32
Versicherungen 3.238,29 3.224,26 14,03
Beiträge 5.963,90 6.259,35 -295,45
Tagungskosten 2.519,10 3.225,56 -706,46
Reisekosten 21.306,68 14.151,76 7.154,92
Öffentlichkeitsarbeit 35.421,70 26.679,17 8.742,53
Porto 7,20 18,10 -10,90
Bürobedarf, EDV 1.524,70 328,54 1.196,16
Zeitschriften, Bücher 596,85 320,55 276,30
Rechts- und Beratungskosten 52.281,44 47.217,11 5.064,33
Zinsen und a.o. Aufwendungen 15.295,00 0,00 15.295,00
Verwaltungskosten 17.275,00 14.600,00 2.675,00
Textination (Internetportal) 3.094,00 3.094,00 0,00
sonstige Aufwendungen 5.326,92 1.195,90 4.131,02

Summe Ausgaben 726.964,87 667.886,49 59.078,38

Ergebnis -226.142,04 -155.045,95 -71.096,09
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Gegenüberstellung Etatvoranschlag zu den Einnahmen und Ausgaben
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Etat Ist Abweichung
Euro Euro +/- EUR

Einnahmen
Beitragseinnahmen 484.300,00 484.300,00 0,00
Mieten 220.000,00 246.908,01 26.908,01
Wertpapiererträge, Zinsen 65.000,00 67.581,66 2.581,66
sonstige Erträge 35.000,00 42.619,38 7.619,38

Summe Einnahmen 804.300,00 841.409,05 37.109,05

Ausgaben
Personalaufwendungen 500.000,00 485.854,43 14.145,57
Abschreibungen 65.000,00 70.061,39 -5.061,39
Raumkosten 100.000,00 109.319,81 -9.319,81
Versicherungen 3.000,00 3.238,29 -238,29
Beiträge 5.000,00 5.963,90 -963,90
Tagungskosten 6.500,00 2.519,10 3.980,90
Reisekosten 12.200,00 21.306,68 -9.106,68
Öffentlichkeitsarbeit 7.000,00 35.421,70 -28.421,70
Porto 500,00 7,20 492,80
Bürobedarf, EDV 6.500,00 1.524,70 4.975,30
Zeitschriften, Bücher 500,00 596,85 -96,85
Rechts- und Beratungskosten 37.000,00 52.281,44 -15.281,44
Zinsen und a.o. Aufwendungen 10.000,00 17.638,42 -7.638,42
Verwaltungskosten 28.000,00 17.275,00 10.725,00
Textination (Internetportal) 3.100,00 3.094,00 6,00
sonstige Aufwendungen 20.000,00 5.597,68 14.402,32

Summe Ausgaben 804.300,00 831.700,59 -27.400,59

Ergebnis 0,00 9.708,46 9.708,46

Verprobung
Etatabweichung (Mehr-) Einnahmen + 37.109,05
Etatabweichung (Minder-) Ausgaben + -27.400,59
Etat / Ist  Abweichung 9.708,46
geplantes Ergebnis laut Etat + 0,00

Jahresüberschuss / Vermögensmehrung 9.708,46
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Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus der Vermögensübersicht und

der Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben – des Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und

Lederwareneinzelhandels e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 un ter Be-

achtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns erstellte Buchführung und die uns darüber hinaus vorgelegten

Be le ge, Bü cher und Be standsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteil ten

Aus künf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer zu den

Grundsätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die Ent wicklung auf

Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu den anzu wen denden Bi lan zie rungs-

und Bewertungs metho den.

Köln, 23. März 2026

 
 Dipl.-Kfm. Achim Weich
 Steuerberater
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und 
steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften

Stand 01. November 2024

Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten sowie
Steuerberatungsgesellschaften (im folgenden "Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes
ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

§ 1 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend.
(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen.

Soweit er Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag,
wenn dies schriftlich vereinbart ist.

(4) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu
erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder
Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

§ 2 Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung

des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser
Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters

erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den
Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist. 

(4) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur

mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
(6) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten

Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten, soweit dies zur Vertragserfüllung notwendig ist.
Der Steuerberater darf diese Daten einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu übertragen, soweit
er dieses im Rahmen eines gesetzlich vorgeschriebenen Auftragsverarbeitungsvertrages auf den Datenschutz verpflichtet hat.

(7) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. im Allgemeinen, bei der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen
etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits
sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Maßnahmen zur Dokumentensicherung beachtet und dass die ihm zugeleiteten
Papiere oder Dateien nur den diesbezüglich zuständigen Stellen zugehen. 

§ 3 Mitwirkung Dritter 
(1)  Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende

Unternehmen heranzuziehen.
(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen ist der Steuerberater dafür verantwortlich,

dass sich diese entsprechend § 2 Abs. 1 ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichten.
(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle Ihrer

Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

§ 4 Mängelbeseitigung 
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die

Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater
beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3)  Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt
werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung
ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessendes Auftraggebers vorgehen.

§ 5 Haftung 
(1)  Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
(2)  Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er in

drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit

ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet werden.
(4)  Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. l fahrlässig verursachten Schadens wird auf

1.500.000,00 EUR (in Worten eine Million fünfhundertausend EUR) begrenzt. 
(5)  Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 4 genannten Betrag

begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen
mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
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§ 6 Pflichten des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist.

Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig
und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung
sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu
nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen
beeinträchtigen könnte.

(3)  Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben,
soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4)  Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist
der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu
vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der
Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater
entgegensteht.

§ 7 Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers 
 Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach § 6 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom

Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu
bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der
Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 11 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der
ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des
verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 8 Datenschutz
(1)  Die Vertragspartner werden die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und entsprechend Art. 32

Abs. 4 DSGVO Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte Personen personenbezogene Daten nur auf
Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten.

(2)  Verarbeitet und übermittelt der Auftraggeber personenbezogene Daten an den Steuerberater, so steht er dafür ein, dass er dazu
nach den anwendbaren, insb. datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist. Folgt die Berechtigung aus einer Einwilligung
des Betroffenen, so stellt der Auftraggeber dem Steuerberater den Nachweis der Einwilligung auf Verlangen unverzüglich zur
Verfügung. Der Auftraggeber kann mit dem Steuerberater Maßnahmen zur Datensicherung vereinbaren und es diesem
ermöglichen, sich über die Einhaltung dieser Vereinbarungen zu informieren. Im Falle eines Verstoßes stellt der Auftraggeber den
Steuerberater von Ansprüchen Dritter frei.

(3)  Sofern die Voraussetzungen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) vorliegen, gelten die folgenden Bestimmungen: 
1.   Der Steuerberater verarbeitet personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist im

Rahmen dieser Auftragsverarbeitung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für
die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Steuerberater, sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung allein
verantwortlich (»Verantwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO). 

2.   Den Steuerberater treffen im Rahmen der Auftragsverarbeitung die folgenden Pflichten:
a.   Der Steuerberater wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen

Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz
der Daten des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen der Datenschutz--Grundverordnung (Art. 32 DS-GVO) genügen. Der
Steuerberater hat technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und
Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Der Auftraggeber trägt die
Verantwortung dafür, dass diese für die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein angemessenes Schutzniveau bieten. Der
Steuerberater gewährleistet, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung einzusetzen (Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS-GVO).

b.   Der Steuerberater gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeitern und
anderen für den Steuerberater tätigen Personen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner
gewährleistet der Steuerberater, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die
Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

c.   Der Steuerberater nennt dem Auftraggeber einen Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen.
d.   Nach Ende des Vertragsverhältnisses kann der Auftraggeber die Übergabe der vertragsgegenständlichen Daten verlangen.

Vergütung und Schutzmaßnahmen hierzu sind gesondert zu vereinbaren, sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart.
e.   Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82

DS-GVO, verpflichtet sich der Steuerberater den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen seiner Möglichkeiten zu
unterstützen. 

3.   Den Auftraggeber treffen im Rahmen der Auftragsverarbeitung die folgenden Pflichten:
a.   Der Auftraggeber hat den Steuerberater unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er in den Auftragsergebnissen Fehler

oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt. 
b.   Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82

DS-GVO, gilt § 8 Abs. 3 Nr. 2e entsprechend. 
c.   Der Auftraggeber nennt dem Steuerberater den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen.
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4.   Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur Berichtigung Löschung oder Auskunft an den Steuerberater, wird der
Steuerberater die betroffene Person an den Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben
der betroffenen Person möglich ist und leitet den Antrag der betroffenen Person unverzüglich an den Auftraggeber weiter. Der
Steuerberater haftet nicht, wenn das Ersuchen der betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, nicht richtig oder nicht fristgerecht
beantwortet wird.

5.   Der Steuerberater weist dem Auftraggeber die Einhaltung der in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten mit geeigneten Mitteln
nach.

6.   Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten Prüfer erforderlich sein, werden
diese zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs nach Anmeldung unter Berücksichtigung einer
angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt. Der Steuerberater darf diese von der vorherigen Anmeldung mit angemessener
Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Daten anderer Kunden und der
eingerichteten technischen und organisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Sollte der durch den Auftraggeber beauftragte
Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Steuerberater stehen, hat der Steuerberater gegen diesen ein Einspruchsrecht.  Für
die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion darf der Steuerberater eine Vergütung verlangen, wenn dies zuvor
vereinbart ist. Der Aufwand einer Inspektion ist für den Steuerberater grundsätzlich auf einen Tag pro Kalenderjahr begrenzt.

§ 9 Bemessung der Vergütung 
(1)  Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass statt der gesetzlichen Gebühren in Textform auch eine höhere oder niedrigere

Gebühr vereinbart werden kann. (Hinweis nach § 4 Abs. 4 StBVV). Wird keine abweichende Vereinbarung getroffen, bemisst sich
die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG.

(2)  Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung oder der Vereinbarung keine Regelung erfahren, gilt die übliche Vergütung (§ 612
Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

(3)  Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

§ 10 Vorschuss 
(1)  Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss

fordern.
(2)  Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für

den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen,
dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt zu geben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen
können.

§ 11 Beendigung des Vertrags 
(1)  Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der

Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft
durch deren Auflösung.

(2)  Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der § 611, § 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner
außerordentlich nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall
hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber
ausgehändigt werden soll.

(3)  Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall
noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei
drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach § 5.

(4)  Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er
aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die
erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft
abzulegen.

(5)  Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten
Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich
herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.

(6)  Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

§ 12 Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags
 Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem

Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen
ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.
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§ 13 Handakten, Arbeitsergebnisse, Zurückbehaltungsrechte   
(1)  Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese

Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich
aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten,
nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2)  Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen
Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater
und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu
internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

(3)  Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die
Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den
Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

(4)  Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren
und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen
verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom
Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der
Vergütung berechtigt.

§ 14 Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
 Wir sind gesetzlich nicht verpflichtet und auch nicht freiwillig dazu bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen.

§ 15 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort 
(1)  Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
(2)  Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der weiteren Beratungsstelle, wenn der Auftraggeber Kaufmann

ist.

§ 16 Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit, Änderungen und Ergänzungen
(1)  Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel
möglichst nahe kommt.

(2)  Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.
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